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Verkehrsanordnung 

Gemeinde, Ort  Tägerwilen, Tägermoos 

Strasse, Weg  Konstanzerstrasse Tägermoos 

Antragsteller  Politische Gemeinde Tägerwilen 

Anordnung  Überholverbot, Höchstgeschwindigkeit 30 km/h 
   und Vortrittsregelung 

Das Departement für Bau und Umwelt entscheidet: 

Die Signale 2.44 / 2.55 „Beginn und Ende des Überholverbotes“, 2.30 
„Höchstgeschwindigkeit 30 km/h“ und 3.02 „Kein Vortritt“ mit 
entsprechender Bodenmarkierung werden gemäss Antrag vom 28. 
September 2016 und revidiertem Situationsplan vom 26. Oktober 2016 
genehmigt. 
 
Der Situationsplan kann bei der Politischen Gemeinde Tägerwilen 
eingesehen werden (Eingangshalle). 
 
Rechtsmittel: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 20 Tagen beim Verwaltungsgericht 
des Kantons Thurgau, Postfach, 8570 Weinfelden, Beschwerde geführt 
werden. Diese hat einen Antrag und eine Begrüdnung zu enthalten. Sie ist 
im Doppel unter Beilage des angefochtenen Entscheides einzureichen. 
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